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Vermisste Kinderstücke in Zwickau:
Abholung im Rathaus möglich!

In Zwickau wurden Fundsachen aus der Spielstadt in der
„Pesta“ ins Rathaus gebracht. Abholung bis 13. Januar

2026 möglich.

Zwickau, Deutschland - Das Amt für Familie, Schule und
Soziales in Köln hat eine bemerkenswerte Aktion ins Leben
gerufen. Nach dem Abschluss der Spielstadt in der „Pesta“ sind
einige Fundsachen übrig geblieben, die darauf warten, von ihren
Eigentümern abgeholt zu werden. Dies betrifft zahlreiche
Gegenstände wie Bekleidungsstücke, Sonnenbrillen,
Brotbüchsen und Basecaps, die von Kindern hinterlassen
wurden. In einer Mitteilung hebt das zwickau.de hervor, dass
diese Fundsachen ins Rathaus gebracht wurden und nun zur
Abholung bereitstehen.

Eltern und Kinder, die möglicherweise etwas vermissen, sollten
schnell reagieren. Interessierte können sich unter den

https://www.zwickau.de/de/aktuelles/pressemitteilungen/2025/07/285_110771_110778.php


Telefonnummern 0375 834061 oder 0375 834060 mit dem Amt
in Verbindung setzen. Damit die abgegebenen Gegenstände
auch wirklich wieder zu ihren rechtmäßigen Besitzern
zurückkehren, können Termine zur Abholung vereinbart werden.
Es ist zu beachten, dass die Fundsachen bis spätestens 13.
Januar 2026 aufbewahrt werden. Danach werden sie, je nach
Wert und Zustand, einem sozialen Zweck zugeführt oder
entsorgt.

Die rechtlichen Grundlagen des Fundrechts

In der Zwischenzeit lohnt es sich, einen Blick auf die rechtlichen
Rahmenbedingungen des Fundrechts zu werfen. Wie in den
Paragraphen 965 bis 984 des Bürgerlichen Gesetzbuchs (BGB)
festgelegt, hat ein Finder die Pflicht, gefundene Sachen
unverzüglich der zuständigen Behörde zu melden, es sei denn,
es handelt sich um wertlose Gegenstände, die unter 10 Euro
kosten. Dies regelt fundbrodeutschland.de ausführlich und
zeigt auf, dass Finder auch verantwortlich sind, die gefundene
Sache zu verwahren.

Das Fundrecht fordert zudem, dass der Finder nach einer Frist
von sechs Monaten Eigentum an der gefundenen Sache
erwerben kann, sofern sich kein berechtigter Anspruch meldet.
Dies gilt jedoch ausschließlich, wenn der Finder die
Fundregelungen beachtet hat, insbesondere die Anzeigepflicht,
die besagt, dass der Fund umgehend bei der zuständigen Stelle
angezeigt werden muss. Ein Anspruch auf Finderlohn ist
ebenfalls relevant, wobei dies eine attraktive Möglichkeit sein
kann, ein wenig Geld zu verdienen, falls der Finder die
Vorschriften beachtet hat.

Für die Sicherheit der Eigentümer

Zusätzlich sollten die Bürger wissen, dass eine Rückforderung
des Verlierers auch nach drei Jahren noch möglich ist, wenn die
gesetzlichen Anforderungen erfüllt sind. Somit bleibt das
Fundrecht ein wichtiges Instrument, um verlorene Gegenstände

https://www.xn--fundbrodeutschland-q6b.de/Fundrecht


zurückzubekommen und um sicherzustellen, dass
Verantwortlichkeiten nicht vernachlässigt werden, wie auf der
Website der Kanzlei Herfurtner dargelegt wird.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Rückholung der
Fundsachen nicht nur eine Gelegenheit ist, vermisste
Gegenstände wiederzubekommen, sondern auch ein Beweis für
die Wichtigkeit rechtlicher Rahmenbedingungen beim Umgang
mit gefundenen Sachen. Eltern und Kinder sollten sich also
beeilen, um ihre Schätze zurückzuerhalten, und sich dabei der
geltenden Gesetze bewusst sein.

Details
Ort Zwickau, Deutschland
Quellen www.zwickau.de

www.xn--fundbrodeutschland-
q6b.de
kanzlei-herfurtner.de

Besuchen Sie uns auf: n-ag.net
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